
Gebührentarif für die Benützung von Turn- und Sportanlagen sRS 271.21 
vom 19. Juni 20071 
 

Stand: 1.7.2007  

Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 3 Abs. 2 Ziff. 3 des Reglements über die 
städtischen Schulen (Schulordnung) vom 29. August 20062 als Gebührentarif: 
 

Gebühren 
Art. 1 
1 Turn- und Sportanlagen 
11 Einfachhallen und Krafträume 
111 einmalige Benützung bis 2 Stunden Fr. 30.-- 
112 jede weitere Stunde Fr. 10.-- 
113 einmalige Benützung für ein Trainingslager 
 pro Woche (08.00 - 17.00 h) Fr. 250.-- 
114 ganzjährige Benützung einmal pro Woche 
 je angefangene 1 ½ Stunden Fr. 240.-- 
 
12 Doppel- und Dreifachhallen 
 Die Gebühr für Einfachhallen wird verdoppelt, 
 respektive verdreifacht. 
 
13 Rasenspielfelder, Spielwiesen, Allwetterplätze, 
 Trainings- und Fussballplätze 
131 einmalige Benützung bis 2 Stunden Fr. 30.-- 
132 jede weitere Stunde Fr. 10.-- 
133 Rasenspielfeld, Rasenspielfeld/Allwetter- 
 platz kombiniert, Allwetterplatz monatlich 
 pro Mannschaft je angefangene 1 ½ Stun- 
 den in der Woche Fr. 30.-- 
134 Meisterschaftsspiele pauschal Fr. 30.-- 
135 Freundschaftsspiele pauschal Fr. 60.-- 
136 Trainingslager pro Trainingseinheit und 
 Mannschaft Fr. 50.-- 
137 Trainingslager für auswärtige Spitzen- 
 mannschaften  Pauschale 
138 Turnierzuschlag: ab 2 Mannschaften pro 
 Platz Zuschlag pro Mannschaft für Garde- 
 roben Fr. 20.-- 
 
14 Hartplätze 
141 einmalige Benützung bis 2 Stunden Fr. 20.-- 
142 jede weitere Stunde Fr. 10.-- 
143 Saisonbenützung einmal pro Woche je 
 angefangene 1 ½ Stunden Fr. 120.-- 
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2 Sportanlage Kreuzbleiche 
21 Wettkämpfe 
 3 oder 4 Hallen mit Tribüne pro Stunde Fr. 60.-- 
 
22 Presseraum pro Benützung Fr. 50.-- 
 
23 Satellitenbuffets pro Veranstaltung Fr. 200.-- 
 
24 Veranstaltungen 
241 Benefizveranstaltungen zugunsten der 
 Sportförderung pro Abend Fr. 500.-- 
242 Kommerzielle Veranstaltungen pro Abend Fr. 3'000.-- 
 
3 Sportanlage Gründenmoos 
31 Lautsprecheranlagen 
311 Lautsprecheranlage Tribüne pro Tag Fr. 200.-- 
312 Lautsprecheranlage Spielfelder pro Tag Fr. 100.-- 
 
32 Elektroanschlüsse 
 pro Elektroanschluss exklusive Strom- 
 verbrauch Fr. 20.-- 
 
4 Leichtathletikanlage Neudorf 
41 Stadion 
411 einmalige Benützung bis 2 Stunden Fr. 30.-- 
412 jede weitere Stunde Fr. 10.-- 
413 einmalige Benützung für ein Trainings- 
 lager pro Woche (08.00 - 17.00 h) Fr. 250.-- 
 
414 ganzjährige Benützung einmal pro Woche 
 je angefangene 1 ½ Stunden Fr. 240.-- 
 
42 Tribüne pro Tag 
421 Anlässe ohne Eintritt Fr. 50.-- 
422 Anlässe mit Eintritt Fr. 300.-- 
 
43 Zeitmessanlage pro Tag  Fr. 50.-- 
 
5 Mehrzweckhalle Engelwies 
51 Nichtsportliche Anlässe 
511 Hallenbelegung bis 4 Stunden Fr. 200.-- 
512 Hallenbelegung 4 und mehr Stunden Fr. 300.-- 
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6 Reitbahn 
61 Pferdesportler und Pferdesportlerinnen 
 einzeln 
611 pro Stunde Fr. 10.-- 
612 Jahreskarte Fr. 200.-- 
 
62 Kurse und Gruppentraining 
621 einmalige Benützung bis 2 Stunden Fr. 30.-- 
622 jede weitere Stunde Fr. 10.-- 
623 einmalige Benützung für ein Trainingslager 
 pro Woche (08.00 - 17.00 h) Fr. 250.-- 
624 ganzjährige Benützung einmal pro Woche 
 je angefangene 1 ½ Stunden Fr. 240.-- 
 
63 Auswärtige Pferdesportler und Pferde- 
 sportlerinnen 
 Auswärtige Pferdesportler und Pferde- 
 sportlerinnen bezahlen einen Zuschlag 
 von 50 % 
 
64 Veranstaltungen 
641 Kulturelle nicht gewinnorientierte Anlässe 
 pro Abend Fr. 250.-- 
642 Öffentliche Vereinsanlässe und private 
 nichtkommerzielle Anlässe pro Abend Fr. 500.-- 
643 Kommerzielle Veranstaltungen pro Abend Fr. 1'500.-- 
 
65 Podestbühne 
 pro Bühnenelement (2 m2) inkl. Treppen  
 und Geländer Fr. 20.-- 
 
7 Faktoren der Benützergruppen 
 Bei einer sportlichen Nutzung der Turn- und Sporthallen sowie 

der Aussenanlagen werden die Grundgebühren mit den Fakto-
ren gemäss Art. 9 des Reglements für die Benützung von 
Turn- und Sportanlagen1 multipliziert. 
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8 Annullation / Nichtbenützung 
81 Annullationen bis 10 Tage vor dem  
 Anlass gebührenfrei 
82 Annullationen innerhalb von 10 Tagen vor  
 dem Anlass oder nichtbenützte Bewilli- 
 gungen effektive Gebühr bis max. Fr. 100.-- 

Aufhebung 
bisherigen Rechts 

Art. 2 
Der Gebührentarif für die Benützung von Turn- und Sportanlagen 
vom 9. Januar 20011 wird aufgehoben. 

Inkrafttreten Art. 3 
Dieser Gebührentarif tritt am 1. August 2007 in Kraft. 
 

 
 

St.Gallen, 19. Juni 2007 
 
 
Der Stadtpräsident: 
Thomas Scheitlin 
 
Im Namen des Stadtrats 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 
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